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D. Verdienstberechnung für Bautischlerarbeiten. 

1. Türen und Fenster sind nach m? der Stocklichte, inklusive Kämpfer zu 
rechnen. Für gebogene Stürze wird für den betreffenden Teil ein Zuschlag geleistet, 
und zwar für segmentförmige 20%, für halbkreisförmige 40%. 

2. Fußböden sind nach m? der wirklichen Fläche — bis zum Mauergrunde 
gemessen — zu vergüten; die Sesselleisten werden nach Längenmetern des wirklichen 
Ausmaßes separat vergütet. 

3. Wände, Wandverkleidungen, Lambrien usw. sind ebenfalls nach m? der 
wirklichen Fläche zu berechnen. 

In den bezüglichen Kostenvoranschlägen ist zu bemerken, ob die Leistungen 
samt Lieferung zur Baustelle und mit oder ohne Anarbeiten verlangt werden. 

II. Bauschlosserarbeiten. 

Die Arbeiten des Bauschlossers waren früher in Schmiede- und Schlosser- 
arbeiten geteilt; der Schmied verfertigte die gröberen Arbeiten wie Schließen, 
Klammern usw.; der Schlosser die feineren wie Beschläge, Schlösser, eiserne Fenster, 
Türen u. dgl. Alle diese Arbeiten besorgt heute der Bauschlosser. Schwerere Eisen- 
konstruktionen wie eiserne Dachstühle, Decken- und Brückenkonstruktionen werden 
in eigenen Eisenkonstruktionswerkstätten hergestellt. 

Der Bauschlosser verarbeitet Schmiedeeisen, Gußeisen, Stahl, Kupfer, Messing 
und Aluminium in den im Handel gebräuchlichen Formen (siehe Baustoffe im I. Band 
und T. V und W). 

Die Bearbeitung der Metalle, d. i. das Formen, Teilen und Verbinden 
der einzelnen Stücke kann im kalten oder warmen Zustande durch Hämmern, 
Schmieden, Pressen, Feilen, Bohren, Drehen, Hobeln, Schneiden, Fräsen, Schleifen 
usw. erfolgen. 

Die Verbindung der einzelnen Metallstücke kann entweder dauernd 
bewirkt werden durch Nieten, Schweißen oder Löten oder lose durch Zusammen- 
schrauben oder Zusammenkeilen. : 

A. Eisenverbindungen. 

[1. Dauernde Verbindungen. \ 

(Tafel 59.) 

Das Nieten. Dieses kann entweder so erfolgen, daß die zu verbindenden 
Teile direkt mit Zapfen und Loch zusammengesteckt und die vorstehenden Zapfen- 
teile durch Hämmern breitgeschlagen (vernietet) werden (Fig. 1) oder so, daß 
zwei oder auch mehrere flach übereinanderliegende Eisenteile gleichmäßig durch- 
locht und mit Nietnägeln (Nietbolzen) zusammengenietet werden (Fig. 2 und 3). 

Die Nietköpfe können entweder über die Eisenteile vorstehen oder sind in 
dieselben versenkt. Im ersteren Falle (Fig. 2ß) verwendet man beim. Nieten ent- 
sprechende Unterlagen und Kopfstempel, welche Vertiefungen haben, die der Form 
der Nietköpfe entsprechen. Im letzteren Falle werden die Nietlöcher an den äußeren 
Rändern kegelförmig erweitert, in diese Erweiterung die Nietköpfe versenkt und 
schließlich die etwa noch vorstehenden Teile der Nietköpfe rein abgefeilt (Fig. 2 «). 

Das Nieten erfolgt entweder durch Hämmern oder mittels eigener Niet- 
maschinen durch Druck. 
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